
Bitte wählen Sie die zuständige BH, Magistrat

Ansuchen um Ersichtlichmachung im Wasserbuch

AntragstellerIn
Familienname, Akad. Grad Vorname(n)

Straße, Hausnr., Stock

PLZ, Ort

Tel.-Nr. E-Mail

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich /wir ersuche(n) um Ersichtlichmachung der Quelle bzw. des Hausbrunnens

auf Grdst. Nr. KG , 

Gemeinde  im Wasserbuch.

Diese Anlage wird verwendet als  Trink- und Nutzwasser  Nutzwasser.

Kurzbeschreibung der Anlage:

Mit freundlichen Grüßen

(Ort und Datum) Unterschrift

Beilagen:  Lageplan

 Grundbuchauszug

 Kaufvertrag

 Übereinkommen (bei Fremdgrund)
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Allgemeine Erläuterung

WASSERVERSORGUNGSANLAGEN
Wasserversorgungsanlagen (aus Quellen und Brunnen) sind im Wasserrechtsgesetz (WRG) grundsätzlich und  
beispielhaft, d.h. vorbehaltlich der erforderlichen konkreten Beurteilung des Einzelfalles, wie folgt 
geregelt:

Bewilligungspflichtige Anlagen
Wasserversorgungsanlagen sind grundsätzlich wasserrechtlich bewilligungspflichtig, wenn sie über die 
Versorgung des eigenen Haus- bzw. Wirtschaftsbedarfes hinausgehen (§§ 9, 10 WRG).   

Dazu muss der Betreiber der Anlage gemäß § 103 WRG bei der Behörde unter Vorlage technischer Unterlagen 
und eines Projektes um Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung ansuchen. Bei Beanspruchung fremder  
Grundstücke muss als Vorfrage für das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren auch der Nachweis der Zustim- 
mung der Grundeigentümer vorliegen.  

Mit Bescheid wird dann ein Wasserbenutzungsrecht verliehen, das den vollen Schutz des WRG unter Aufsicht 
der Wasserrechtsbehörde bietet. Das Wasserecht ist ein dingliches Recht (dh. es geht auf Rechtsnachfolger 
im Grundeigentum bzw. auf den Eigentümer der Betriebsanlage über).  

Wenn mehrere Objekte versorgt werden, kann die Gründung einer Wassergenossenschaft als Trägerin der 
wasserrechtlichen Bewilligung sinnvoll sein.

Nicht bewilligungspflichtige Anlagen
Anlagen zur Versorgung des eigenen Haus- bzw. Wirtschaftsbedarfes bedürfen unter folgenden Bedingungen  
keiner Bewilligung:

n Quellen:  Kein Einfluss auf fremde Rechte und auf Gewässer, bzw. Zustimmung des 
Grundeigentümers bei  Quellen oder Anlagenteilen auf Fremdgrund.

n Brunnen: Brunnenstandort auf Eigengrund und Entnahme in einem angemessenen Verhältnis 
zum eigenen Grund. 

WASSERBUCH
Bei jeder Bezirkverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft/Magistrat der Stadt Salzburg) ist ein 
Wasserbuch  (§§ 124 ff WRG) als öffentliches Register eingerichtet, in das jeder Einsicht nehmen darf. In 
diesem werden unter  anderem alle verliehenen Wasserbenutzungsrechte ersichtlich gemacht.

n Bewilligungspflichtige Wasserversorgungsanlagen:  
Diese werden automatisch mit Rechtskraft des Bewilligungsbescheides im Wasserbuch ersichtlich 
gemacht.

n Nicht bewilligungspflichtige Wasserversorgungsanlagen:  
Diese können über Antrag im Wasserbuch ersichtlich gemacht werden.  
Dazu muss vom Eigentümer der Anlage ein schriftlicher Antrag an die  Bezirkshauptmannschaft – 
Wasserbuchdienst gestellt werden.  
Die Ersichtlichmachung im Wasserbuch dient vor allem dem Beweis bzw. Nachweis des tatsächlichen 
Bestandes einer Anlage. 
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Ansuchen um Ersichtlichmachung im Wasserbuch
AntragstellerIn
Familienname, Akad. Grad
Vorname(n)
Straße, Hausnr., Stock
PLZ, Ort
Tel.-Nr.
E-Mail
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich /wir ersuche(n) um Ersichtlichmachung der 
Quelle
 bzw. des 
Hausbrunnens
auf Grdst. Nr. 
KG 
, 
Gemeinde 
 im Wasserbuch.
Diese Anlage wird verwendet als
 Trink- und Nutzwasser
 Nutzwasser.
Kurzbeschreibung der Anlage:
Mit freundlichen Grüßen
(Ort und Datum)
Unterschrift
Beilagen: 
 Lageplan
 Grundbuchauszug
 Kaufvertrag
 Übereinkommen (bei Fremdgrund)
Land Salzburg bh180-04.17
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Allgemeine Erläuterung
WASSERVERSORGUNGSANLAGEN
Wasserversorgungsanlagen (aus Quellen und Brunnen) sind im Wasserrechtsgesetz (WRG) grundsätzlich und  beispielhaft, d.h. vorbehaltlich der erforderlichen konkreten Beurteilung des Einzelfalles, wie folgt geregelt:
Bewilligungspflichtige Anlagen
Wasserversorgungsanlagen sind grundsätzlich wasserrechtlich bewilligungspflichtig, wenn sie über die Versorgung des eigenen Haus- bzw. Wirtschaftsbedarfes hinausgehen (§§ 9, 10 WRG).  
Dazu muss der Betreiber der Anlage gemäß § 103 WRG bei der Behörde unter Vorlage technischer Unterlagen und eines Projektes um Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung ansuchen. Bei Beanspruchung fremder  Grundstücke muss als Vorfrage für das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren auch der Nachweis der Zustim- mung der Grundeigentümer vorliegen. 
Mit Bescheid wird dann ein Wasserbenutzungsrecht verliehen, das den vollen Schutz des WRG unter Aufsicht  der Wasserrechtsbehörde bietet. Das Wasserecht ist ein dingliches Recht (dh. es geht auf Rechtsnachfolger im Grundeigentum bzw. auf den Eigentümer der Betriebsanlage über). 
Wenn mehrere Objekte versorgt werden, kann die Gründung einer Wassergenossenschaft als Trägerin der wasserrechtlichen Bewilligung sinnvoll sein.
Nicht bewilligungspflichtige Anlagen
Anlagen zur Versorgung des eigenen Haus- bzw. Wirtschaftsbedarfes bedürfen unter folgenden Bedingungen  keiner Bewilligung:
n
Quellen:  Kein Einfluss auf fremde Rechte und auf Gewässer, bzw. Zustimmung des Grundeigentümers bei  Quellen oder Anlagenteilen auf Fremdgrund.
n
Brunnen: Brunnenstandort auf Eigengrund und Entnahme in einem angemessenen Verhältnis zum eigenen Grund. 
WASSERBUCH
Bei jeder Bezirkverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft/Magistrat der Stadt Salzburg) ist ein Wasserbuch  (§§ 124 ff WRG) als öffentliches Register eingerichtet, in das jeder Einsicht nehmen darf. In diesem werden unter  anderem alle verliehenen Wasserbenutzungsrechte ersichtlich gemacht.
n
Bewilligungspflichtige Wasserversorgungsanlagen: 
Diese werden automatisch mit Rechtskraft des Bewilligungsbescheides im Wasserbuch ersichtlich gemacht.
n
Nicht bewilligungspflichtige Wasserversorgungsanlagen: 
Diese können über Antrag im Wasserbuch ersichtlich gemacht werden. 
Dazu muss vom Eigentümer der Anlage ein schriftlicher Antrag an die  Bezirkshauptmannschaft – Wasserbuchdienst gestellt werden. 
Die Ersichtlichmachung im Wasserbuch dient vor allem dem Beweis bzw. Nachweis des tatsächlichen Bestandes einer Anlage. 
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